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Migrationslage Schweiz und Europa, (Schwerpunkt Ukraine) 
 

Lageupdate #186 vom 18.03.2022 
für die zuständigen Regierungsmitglieder der SODK und der KKJPD  

Das nächste Lageupdate erscheint voraussichtlich am 25. März 2022. 

 
Jahresprognose 2022:  
Das SEM geht für das Jahr 2022 von einem Szenario von 16 500 (+/- 1500) neuen Asylge-
suchen in der Schweiz aus. Die Eintretenswahrscheinlichkeit dieses Szenarios liegt derzeit 
bei 55 – 65 %. Es sind aber auch Entwicklungen mit einer wesentlich tieferen oder höheren 
Anzahl von Asylgesuchen möglich. Die Wahrscheinlichkeit eines Szenarios «tief» mit 13 000 
(+/- 2000) Gesuchen liegt zurzeit nur bei 10 – 20 %, diejenige eines Szenarios «hoch» mit 
21 000 (+/- 3000) Gesuchen bei 20 – 25 %. Für die operative Planung kalkuliert das SEM 
wie üblich mit einer moderaten strategischen Reserve und geht von einer Plangrösse von 
18 000 Asylgesuchen für das Jahr 2022 aus. 
Die Migration, welche durch den Konflikt in der Ukraine ausgelöst wurde, ist in der Prognose 
nicht enthalten.   
 

1. Ukraine 

Die Lage ist unübersichtlich und verändert sich schnell. Informationen in den Medien können 

irreführend oder falsch sein. (Fehl-)Informationen werden von den Konfliktparteien gezielt als 

Mittel der Kriegsführung eingesetzt. 

Allgemeine Lage 

 Die Kriegsfronten haben sich in den letzten Tagen kaum verändert. Die Intensität der 

russischen Offensive bleibt jedoch an allen Frontabschnitten hoch oder nimmt sogar zu. 

Damit steigen auch die Verluste unter den Soldaten beider Kriegsparteien sowie unter 

der Zivilbevölkerung. Laut Behördenangaben sind seit Kriegsbeginn rund 140 000 Per-

sonen evakuiert worden, vor allem aus Kiew und Umgebung sowie aus weiter östlich ge-

legenen Städten. Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland führten bisher 

zu keinen nennenswerten Ergebnissen. 

 Am 15. März 2022 unterzeichnete der ukrainische Präsident Selenskyj das «Gesetz über 

Kollaboration». Es sieht Haftstrafen von 15 Jahren bis lebenslänglich für Personen vor, 

die mit Russland zusammenarbeiten. Am Vortag hatte Selenskyj ein Gesetz unterzeich-

net, das die Verbreitung von «russischer Propaganda» strafrechtlich verbietet. 

Fluchtbewegungen  

 Zur Anzahl der IDPs liegen keine verlässlichen Zahlen vor, die UN schätzt ihre Zahl auf 

knapp 2 Millionen. Schätzungen gehen davon aus, dass je nach Kriegsverlauf zwischen 

10 und 15 Millionen Menschen die Ukraine verlassen werden.  

 Bisher (Stand 18.3.) haben rund 3,3 Millionen Personen das Land verlassen. Davon 

knapp 2 Millionen in Richtung Polen, 291 000 in Richtung Ungarn, 509 000 in Richtung 

Rumänien und 235 000 in Richtung Slowakei. In den letzten Tagen ging die Zahl der 
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Menschen, welche die Ukraine verlassen von über 200 000 (erste Hälfte KW 10)  auf gut 

100 000 (erste Hälfte Woche 11) zurück.  

 In den Nachbarländern der Schweiz wurde die folgende Anzahl ukrainischer Staatsange-

höriger erfasst. Dies ist nur eine Momentaufnahme, ein Teil der Personen hat das ent-

sprechende Land wohl via die Binnengrenze wieder verlassen, ein weiterer Teil ist un-

bemerkt eingereist: Deutschland 197 000, Frankreich 20 000, Italien 51 000, Österreich 

31 000. 

 Bei der grossen Mehrheit der Flüchtenden handelt es sich um Frauen und Kinder. Män-

ner im Alter zwischen 18 und 60 Jahren dürfen das Land nicht verlassen, wobei es Aus-

nahmen für Väter von mindestens drei (vier) Kindern zu geben scheint.  

 Am 15. März 2022 verabschiedete das ukrainische Parlament ein Gesetz, das die Befrei-

ung vom Wehrdienst vereinfacht und zwar für Menschen mit Behinderungen und Perso-

nen, die Menschen mit Behinderungen und kranke Kinder betreuen. Männer, die in diese 

Kategorien fallen, sollten damit einfacher Ausreisen können. 

 Nur eine ganz kleine Minderheit der flüchtenden Personen stellt ein Asylgesuch. Die 

grosse Mehrheit reist zu Verwandten weiter. Ukrainische Staatsangehörige mit biometri-

schem Pass können sich ohne Visum 90 Tage im Schengen-Raum aufhalten. Der Auf-

enthalt von ukrainischen Staatsangehörigen ohne biometrischen Pass resp. ohne Reise-

pass wird von den meisten (allen) Schengen-Staaten toleriert. 

 Die EU hat am 3.3. die RL 2001/55/EG in Kraft gesetzt. Diese entspricht etwa dem Sta-

tus S in der Schweiz. Die Details zur Umsetzung der Richtlinie in den einzelnen Staaten 

sind noch nicht bekannt. 

Schweiz 

 Seit dem 12.3. erhalten Schutzsuchende aus der Ukraine den Status S. Bisher (Stand 

17.3.) wurden 5905 Anträge auf den Schutzstatus S gestellt. In 1948 Fällen wurde der 

Schutz gewährt, in einem Fall wurde er verweigert. 3956 Anträge sind noch hängig.  

 Seit dem 24. Februar trafen 9059 Ukrainer in den BAZ ein. Davon sind 3387 in den BAZ 

und 4086 durch den Bund privat untergebracht. 
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2. Aktuelle Migrationslage 

 

 

Türkei/Griechenland 

 Die Migration aus der Türkei nach Griechenland ist weiterhin auf tiefem Niveau. Bis am 

13. März landeten rund 310 Personen auf den griechischen Inseln an (Monat Februar: 

260 Personen). An der Landgrenze zur Türkei wurden im gleichen Zeitraum rund 120 

Personen bei der Einreise festgestellt (Februar: 220). Derzeit (Stand: 13.03.2022) halten 

sich in den ehemaligen Hotspots auf den griechischen Inseln noch rund 2870 Migranten 

auf. Die Zahl der Unterkunftsplätze in den Empfangszentren (RIC) beträgt rund 15 200. 

 Die Weiterwanderung von in Griechenland anerkannten Flüchtlingen auf dem Luftweg 

hält an. Zielland ist primär Deutschland. Die Schweiz ist derzeit auch als Transitland nur 

marginal betroffen. 

Balkanroute 

 Die Aufgriffszahlen irregulärer Migranten in Ländern entlang der Balkanroute (ohne Un-

garn) liegen seit Ende Februar bei durchschnittlich rund 1200 Personen pro Woche. Af-

ghanische Staatsangehörige stellen den grössten Anteil der aufgegriffenen Personen 

dar.  

Italien 

 Die Zahl der Anlandungen in Italien ist derzeit saisonal stark rückläufig. Im März 2022 

landeten bisher (Stand: 14.03.) 680 Migranten an (Monat Februar 2022: 2440). Davon 

hatten rund 40 % den Abfahrtsort in Tunesien, 40 % in der Türkei und knapp 20 % in Li-

byen.  

Spanien 

 In der ersten Märzwoche (Stand: 06.03.) kamen rund 890 Migranten auf der westlichen 

Mittelmeerroute in Spanien an, 880 von ihnen auf dem Landweg. In der ersten Märzwo-

che versuchten Gruppen von einigen Hundert Migranten, die spanische Exklave Melilla 

zu erreichen. Dabei ist es einigen Hundert gelungen, den Grenzzaun zu überwinden. Auf 

der Ostatlantikroute auf die Kanaren wurden in der ersten Märzwoche keine Anlandun-

Routen 

über das  

Mittelmeer 

westliche 

(primär Marokko-Spanien) 

zentrale 

(primär Libyen-Italien) 

östliche 

(Türkei-Griechenland) 

See Land See See Land 

2019 26 170 6 350 11 470 59 730 14 890 

2020 40 330 1 540 34 150 9 720 5 980 

2021 41 980  1 220  67 480 4 340 4 830 

2022 (13.03.) 7 340 (6.3.) 970 (6.3.) 6 150 (14.03.) 840 450 

Monatliche 

Entwicklung 

letzte 13 

Monate 
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gen registriert. 

Europa 

 In Europa (ohne Grossbritannien) wurden im Februar 2022 nach provisorischen Angaben 

rund 53 000 Asylgesuche registriert (Januar: 62 000). Wichtigste Herkunftsländer im Feb-

ruar waren Afghanistan und Syrien. 

Schweiz 

 Die Zahl der Aufgriffe von irregulären Migranten an den Schweizer Grenzen durch das 

BAZG lag in der Kalenderwoche 10 (07.03. – 13.03.) bei rund 345, wobei mehr als die 

Hälfte an der Ostgrenze in Buchs (SG) aufgegriffen wurde.  

Eintritte BAZ und Asylgesuche Schweiz  

 In der Schweiz wurden im Februar 2022 (Stand: 28.02.) 1304 Asylgesuche erfasst (Ja-

nuar 2022: 1446 Gesuche). Die wichtigsten Herkunftsländer der Asylsuchenden im Feb-

ruar waren: Afghanistan (270), Türkei (223), Eritrea (150), Algerien (108) und Syrien 

(107). 

 Im Februar 2022 stellten 110 unbegleitete Minderjährige (UMA) ein Asylgesuch (8 % des 

Monatstotals aller Asylsuchenden und 9 % weniger als im Vormonat). Davon stammten 

unter anderem 87 aus Afghanistan, 8 aus Algerien und 6 aus Syrien. 

 In der zweiten Märzwoche (07.03. – 13.03.) traten insgesamt 3465 Personen neu in die 

BAZ ein. Davon waren 2977 Ukrainerinnen und Ukrainer. Unter den übrigen 488 Perso-

nen waren die am stärksten vertretenen Nationalitäten Afghanistan (121), die Türkei (62), 

Algerien (40), Syrien (35), Russland (28) und Marokko (27). 
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3. Lageeinschätzung 

 Die Dimension der Fluchtbewegung aus der Ukraine hängt von der Dauer, der Intensität 

und der räumlichen Ausdehnung der Konfliktgebiete ab. Es ist wahrscheinlich, dass meh-

rere Millionen Menschen im Schengen Raum Zuflucht suchen. Die grosse Mehrheit dürf-

te ausserhalb des eigentlichen Asylbereichs bleiben und von Sonderregelungen profitie-

ren.  

 Es ist möglich, dass russische Staatsangehörige, die gegen den Krieg in der Ukraine 

protestieren, Russland verlassen und im Schengen Raum um Asyl nachsuchen. Die An-

zahl dürfte überschaubar bleiben.  

 Die irreguläre Migration in Richtung griechische Inseln dürfte im März saisonal bedingt 

tief bleiben. Ein erneutes Öffnen der Grenzen zu Griechenland durch die türkische Füh-

rung ist zurzeit wenig wahrscheinlich. 

 Im Verlauf der nächsten Wochen dürfte die Weiterwanderung auf der Balkanroute saiso-

nal bedingt auf dem aktuellen Niveau bleiben.  

 Je nach Witterung ist sowohl im zentralen als auch im westlichen Mittelmeer (inkl. Ostat-

lantik) vorerst mit konstanten oder rückläufigen Anlandungszahlen zu rechnen. In 

Schönwetterphasen sind auch während des Winters grössere Anlandungen möglich.  

 

Ausblick Entwicklungen Schweiz 

 
Mögliche Entwicklungen  

Kurzfristig  

1-3 Wochen 

Das SEM geht davon aus, dass aktuell pro Tag 650 (+/- 250) schutzsuchen-
de Personen aus der Ukraine in der Schweiz eintreffen. Wie viele davon so-
fort den Status S beantragen oder sich zuerst eine gewisse Zeit im Land auf-
halten werden, kann zurzeit nicht beurteilt werden. 

Der Umfang der Aufgriffe an der Grenze und die Zahl Eintritte der übrigen 
Nationen in die BAZ dürften in der zweiten Märzhälfte auf dem aktuellen Ni-
veau verbleiben.  

Mittelfristig  

1-3 Monate 

Die Anzahl der schutzsuchenden Personen aus der Ukraine, die in diesem 
Zeitraum in die Schweiz kommen werden, hängt vom weiteren Verlauf des 
Konflikts ab. Hält dieser in der aktuellen Intensität über den ganzen Zeitraum 
an und weitet er sich regional weiter aus, so ist bis Ende Mai/Anfang Juni 
mindestens mit 35 000 bis 50 000 Schutzsuchenden in der Schweiz zu rech-
nen.   

Für die übrigen Herkunftsländer gilt: Im März und April 2022 sind Gesuchs-
zahlen im Bereich von 1150 (+/- 150) Gesuchen pro Monat das wahrschein-
lichste Szenario; im Mai 2022 dürften diese auf 1250 (+/- 150) und im Juni 
auf 1350 (+/- 150) steigen.  
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4. Lage Ukraine, operative Meldungen 

 Massnahmen 

Einreise 

Weisung Ukraine 

Schutzstatus S DE.pdf
 

Aufenthalt  

 

Aufgrund der gegenwärtigen Kriegssituation empfiehlt das SEM den Aufent-

halt von ukrainischen Staatsangehörigen, die sich vorübergehend bewilli-

gungsfrei in der Schweiz aufhalten oder deren bestehende Aufenthaltsbewil-

ligung abläuft, folgendermassen zu regeln:  

a) Bewilligungsfreier Aufenthalt ohne Visumspflicht: Nach dem Ablauf der 90 

Tage des bewilligungsfreien Aufenthalts ist ein D-Visum auszustellen. Das 

Visum D ist gemäss den geltenden Bestimmungen (Weisungen des SEM für 

die Ausstellung nationaler Visa), für maximal 90 Tage auszustellen.  

b) Bewilligungsfreier Aufenthalt mit Visumspflicht: Ein Anschlussvisum des 

Typs C ist auszustellen, bis die Dauer von 90 Tagen des bewilligungsfreien 

Aufenthalts erreicht ist. Danach ist, gemäss den geltenden Bestimmungen, 

ein D-Visum auszustellen.  

c) Bewilligungspflichtige Aufenthalte: Wenn der bisherige Aufenthaltszweck 

eine Verlängerung zulässt, ist die Aufenthaltsbewilligung zu verlängern. 

Wenn der Aufenthaltszweck erfüllt ist und die Ausländerbewilligung nicht 

mehr unter den bisherigen Bedingungen verlängert werden kann, ist gemäss 

den geltenden Bestimmungen (Weisungen des SEM für die Ausstellung von 

nationalen Visa) ein D-Visum auszustellen.  

d) Hängige Verfahren zur Regelung eines bewilligungspflichtigen Aufent-

halts: Hängige Gesuche für eine (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung mit oder ohne 

Erwerbstätigkeit, sind von den Kantonen und dem SEM weiter zu bearbeiten. 

Hinweis: Auf das Ausstellen informeller Aufenthaltsbestätigungen oder die 

Abgabe von Ausreisemeldekarten mit einem Datum in der Zukunft ist zu ver-

zichten, da dadurch kein Aufenthaltsrecht im Schengen-Raum belegt ist und 

es bei einer späteren Ausreise bzw. Durchreise durch andere Schengen-

Staaten zu Problemen führen kann.  

e) Familiennachzug: Hier gelten weiterhin die üblichen Bestimmungen, eine 

grosszügigere Lösung für den Familiennachzug wird geprüft. Eine detaillierte 

Darstellung finden Sie in der entsprechenden Weisung (Kapitel 6, «Famili-

ennachzug», ab S. 108). Es empfiehlt sich, die Gesuche zügig zu behandeln 

und im Einzelfall den gegenwärtigen besonderen Umständen Rechnung zu 

tragen 
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Kontaktdaten Lagezentrum Asyl SEM (Das LZ Asyl SEM ist zurzeit zu normalen Büro-Zeiten erreichbar. In 

dringenden Fällen kann der Chef LZ Asyl SEM ausserhalb der Betriebszeiten direkt kontaktiert werden.) 

E-Mail: lz-asyl@sem.admin.ch 

Telefon: 079 259 87 03 

Chef LZ Asyl SEM: 079 341 09 21 

 Massnahmen 

Verfahren 
Status S 

Ab Samstag 12.3.22 sind die S-Status-Verfahren in den sechs Asylregionen 

sowie der Zentrale angelaufen. Pro Tag erfolgen zwischen 150 und 300 Re-

gistrierungen von ukrainischen Gesuchstellern in jedem Bundesasylzentrum 

(BAZ), schweizweit über 1200 pro Tag (Stand: 15.3.22 ff.). Die S-Status-

Prozesse sind sich am Etablieren. Es sind bereits über 660 S-Status-

Entscheide verfügt worden, Tendenz zunehmend (Stand 15.3.22). Neben 

den Asylregionen verfügt die Zentrale S-Status-Entscheide. Der Anlauf auf 

die BAZ ist sehr gross. Ein neu geschaffenes Online-Formular zur Einrei-

chung des S-Status-Gesuchs soll zur Kanalisierung und Koordination der 

Registrierungen pro Tag beitragen. Ausserdem ist auf der SEM-Webseite ein 

Ampel-System für jede Asylregion aufgeschaltet, welches den ukrainischen 

Gesuchstellern zeigt, in welchen BAZ sie sich registrieren lassen können 

(Grün) und in welchen die Registrierungen für den jeweiligen Tag gestoppt 

sind (Rot). 

Unter-
bringung 

 

Das SEM betreibt – Stand 18. März – gegen 9000 Unterbringungsplätze. Da 

ein Teil der Unterkünfte nur kurzzeitig befristet zur Verfügung stehen, arbei-

tet das SEM daran, wegfallende Plätze zu ersetzen. 

Zuweisungen 
an Kantone 

 

Das SEM steht in regelmässigem Kontakt mit den Asylkoordinatoren der 26 

Kantone, SODK sowie VKM und informiert diese über die Zuweisungsmoda-

litäten. Zudem besteht pro BAZ und pro Kanton ein/e SPOC zur Koordination 

der Kantonsverteilung und der kantonalen Unterbringungen. 

Resettlement Die bereits eingeplanten und den Kantonen vorangekündigten Ankünfte von 

Resettlement-Gruppen bis Anfang April werden vorläufig aufrechterhalten. 

Kurzfristige Änderungen sind jedoch unter Berücksichtigung der Auslastung 

der Bundesasylzentren nicht ausgeschlossen.  

Dublin / 
Rücküber-
nahmen 

Infolge der Kriegshandlungen in der Ukraine und der Ankunft von Flüchtlin-

gen haben Polen, Rumänien, Tschechien und die Slowakei die Annahme 

von Dublin-Überstellungen bis auf weiteres ausgesetzt. Das SEM sieht 

einstweilen davon ab, Dublin-Ersuchen an diese Staaten zu richten. 

Die dem SEM vorliegenden Informationen werden jeweils auf der Intranet-

Seite von swissREPAT, die auch für die Kantone zugänglich ist, vermerkt. 

mailto:lz-asyl@sem.admin.ch
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Weisung 


 
An die:  Schweizer Auslandvertretungen 


 Grenzkontrollbehörden 


 Kantonalen Migrationsbehörden 


 Kantonalen Arbeitsämter 
 
Ort, Datum: Bern-Wabern, 15. März 2022 
  
Nr.: 420.0-1119  
  


 


Ukraine: Operative Umsetzung des Schutzstatus «S» 
 
 


Sehr geehrte Damen und Herren 


 


An seiner Sitzung vom 11. März 2022 hat der Bundesrat beschlossen, für vom Krieg in der 


Ukraine betroffene und in die Schweiz geflüchtete Menschen den Schutzstatus «S» zu akti-


vieren. Bereits im Vorfeld dieses Entscheides hat der Bundesrat mehrfach seine Solidarität 


gegenüber den Opfern dieses Krieges zum Ausdruck gebracht und die Vollzugsbehörden auf-


gefordert, der besonderen Situation der Kriegsbetroffenen angemessen Rechnung zu tragen. 


In diesem Sinne erging beispielsweise auch bereits eine Weisung an die Grenzkontrollbehör-


den. 


Mit der vorliegenden Weisung werden die bisherigen ausländerrechtlichen Weisungen im Kon-


text Ukraine nun zusammengefasst und vor dem Hintergrund des Entscheides zur Aktivierung 


des Schutzstatus «S» aktualisiert und präzisiert. 


Im Einvernehmen mit dem EDA erlässt das SEM daher folgende  


W EI S U NG E N  


1 Schutzstatus «S»  


1.1 Erfasste Personenkategorien 


Gemäss Bundesratsbeschluss vom 11. März 2022 werden folgende Personenkategorien vom 


Schutzstatus «S» erfasst: 


a) Schutzsuchende ukrainische Staatsbürger und ihre Familienangehörigen – unab-


hängig von deren Nationalität (Ehegatte, Partner, minderjährige Kinder und andere 



http://www.sem.admin.ch/
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Verwandte, welche zum Zeitpunkt der Flucht ganz oder teilweise unterstützt wurden), 


welche vor dem 24. Februar 2022 in der Ukraine wohnhaft waren; 


b) Schutzsuchende Personen anderer Nationalität sowie Staatenlose jeweils mit ihren Fa-


milienangehörigen gemäss Definition in Buchstabe a, welche vor dem 24. Februar 


2022 einen internationalen oder nationalen Schutzstatus in der Ukraine hatten; 


c) Schutzsuchende anderer Nationalität sowie Staatenlose jeweils mit ihren Familienan-


gehörigen gemäss Definition in Buchstabe a, welche mit einer gültigen Kurzaufent-


halts- oder Aufenthaltsbewilligung belegen können, dass sie über eine gültige Auf-


enthaltsberechtigung in der Ukraine verfügen und nicht in Sicherheit und dauerhaft in 


ihre Heimatländer zurückkehren können. 


1.2 Nachweis 


Der Nachweis für den Schutzstatus «S» qualifizierenden Eigenschaften ist wie folgt zu erbrin-


gen: 


 Ukrainische Staatsbürgerschaft: Ukrainisches Reisedokument oder durch jedes an-


dere geeignete amtliche Dokument (Identitätskarte, Geburts- oder Heiratsurkunde od. 


dergleichen). 


 Familienangehörigkeit: Geburts- oder Familienurkunden oder anderweitig glaubhaft 


gemacht. 


 Internationaler oder nationaler Schutzstatus in der Ukraine vor dem 24. Februar 2022: 


Flüchtlingsausweis oder vergleichbares amtliches Dokument (siehe Anhang 1). 


 Gültige Aufenthaltsberechtigung: Ukrainischer Aufenthaltstitel oder vergleichbares 


amtliches Dokument (siehe Anhang 1). 


 Unmöglichkeit einer sicheren und dauerhaften Rückkehr ins Heimatland: Beim Grenz-


übertritt sind diesbezüglich keine Abklärungen erforderlich. Ob eine Rückkehr in einen 


Drittstaat zumutbar ist, wird im Rahmen des Verfahrens zur Erlangung des Schutzsta-


tus «S» geklärt. 


Generell ist angesichts der Umstände kein strenger Massstab zum Nachweis der genannten 


Eigenschaften anzulegen. 


2 An die Grenzkontrollbehörden 


2.1 Grundsatz 


Den vom Schutzstatus «S» erfassten Personen soll die Einreise an sämtlichen Grenzen unter 


Ausschöpfung der Ausnahmebestimmungen nach geltendem Recht grundsätzlich erlaubt wer-


den, auch wenn diese einzelne der üblichen Einreisevoraussetzungen nicht erfüllen oder de-


ren Vorliegen nicht unmittelbar belegen können. 


Im Einzelnen bedeutet dies: 


2.2 Einreisegewährung 


Ausländerinnen und Ausländer, die unter eine der vom Schutzstatus «S» erfassten Personen-


kategorien fallen, ist die Einreise auch dann zu erlauben, wenn sie 


 kein gültiges und anerkanntes Reisedokument vorweisen können, sofern sie ihre 


Identität auch anderweitig glaubhaft machen können (Art. 7 VEV); 
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 visumpflichtig sind und weder über ein Visum noch über einen Aufenthaltstitel eines 


Schengen-Staates verfügen (Art. 3 Abs. 4 lit. a VEV); 


Erfolgt die Einreise über die Aussengrenze, ist den Betroffenen beim Grenzübertritt 


kostenlos ein Visum auszustellen. 


 nicht über die erforderlichen finanziellen Mittel zur Bestreitung des beabsichtigten 


Aufenthaltes verfügen und / oder ihre Wiederausreise nicht gesichert erscheint (Art. 


3 Abs. 4 lit. a VEV); 


Auf die Prüfung dieser Voraussetzungen ist generell zu verzichten. 


 auf Grund der pandemiebedingten Einreiserestriktionen gemäss der COVID-19-Ver-


ordnung 3 nicht zur Einreise berechtigt wären, namentlich wegen eines fehlenden 


Impfnachweises. 


 


2.3 Einreiseverweigerung 


Ausländerinnen und Ausländer, die unter eine der vom Schutzstatus «S» erfassten Personen-


kategorien fallen, ist die Einreise dagegen grundsätzlich zu verweigern, wenn sie 


 eine individuelle Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen; 


 von einer Fernhaltemassnahme betroffen sind; 


 von einer Landesverweisung betroffen sind. 


Im Zweifelsfall ist mit dem Pikettdienst des SEM Kontakt aufzunehmen. 


3 An die Auslandvertretungen 


3.1 Allgemein 


Es ist davon auszugehen, dass Personen, die unter den Schutzstatus «S» fallen (Vgl. Ziff. 1.1) 


auch über Drittstaaten ausserhalb des Schengen-Raums flüchten und von dort versuchen, in 


die Schweiz zu reisen. Sofern es diesen Personen nicht gelingt, in den Schengen-Raum zu 


reisen (Inhaber von biometrischen ukrainischen Reisepässe sind grundsätzlich von der Visum-


pflicht in den Schengen-Raum befreit), werden sich diese in der Regel an die entsprechenden 


Auslandvertretungen wenden.  


Für die Bearbeitung entsprechender Gesuche gelten die unter Ziff. 3.2 aufgeführten Sonder-


bestimmungen. Soweit keine speziellen Regelungen vorliegen, gelten die allgemeinen Visa-


bestimmungen. 


3.2 Zuständigkeit der Konsulate / Bearbeitungszeit 


Entgegen den allgemeinen Bestimmungen sind Visumgesuche von Personen, die unter den 


Schutzstatus «S» fallen (Vgl. Ziff. 1.1) und beabsichtigen, in die Schweiz zu reisen – unabhän-


gig von deren Wohnsitz – von jeder Visastelle der schweizerischen Auslandvertretungen ent-


gegenzunehmen.  


Die Gesuche sind prioritär zu bearbeiten. 
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3.3 Gesuchsprüfung 


3.3.1 Allgemein 


Bezüglich der einzureichenden Belege in Bezug auf die Geltendmachung, unter den Schutz-


status «S» zu fallen, gelten grundsätzlich die Bestimmungen von Ziff. 1.2, resp. analog Ziff. 


2.2. 


3.3.2 Zusätzliche Prüfung 


Für Personen, die sich bereits in ihrem Heimatland oder in einem anderen Drittstaat befinden, 


gelten die Bestimmungen der Spezialweisung «Humanitäre Visa gemäss Art. 4 Abs. 2 VEV».  


Geben Personen vor, Familienangehörige von Schutzbedürftigen zu sein, die sich bereits in 


der Schweiz befinden, leitet die Auslandvertretung die Angaben mittels verschlüsselter E-


Mail an das SEM (Direktionsbereich Asyl, Abteilung Asylverfahren und Praxis; avp@sem.ad-


min.ch) zur entsprechenden Verifizierung weiter. In solchen Fällen darf ein Visum nur mit Zu-


stimmung des SEM erteilt werden. 


3.3.3 Visumgebühr 


Für die Bearbeitung eines Visumantrags wird auf die Erhebung einer Visumgebühr verzichtet. 


3.3.4 Ausstellung des Visums 


Das Visum wird wie folgt ausgestellt:  


 Nationales Visum D;  


 Gültigkeitsdauer: 90 Tage ab vorgesehenem Reisedatum;  


 Anzahl Einreisen: 1;  


 Dauer des Aufenthalts: Das System ORBIS trägt automatisch „XXX“ ein  


 Reisezweck: «S22U» (auszuwählen im entsprechenden Dropdownmenü in ORBIS). 


Wichtig: Die Visastellen haben diese Vorgaben zwingend einzuhalten. 


4  An die kantonalen Arbeitsmarktbehörden 


4.1 Übersicht: Bewilligungserteilung und Zulassungsbedingungen bei Perso-


nen mit Schutzstatus «S» 


 Unselbständige Selbständige 


Bewilligungspflicht Ja Ja 


Wartefrist Keine Keine 


Stellenwechsel Möglich, bewilligungspflichtig Möglich, bewilligungspflichtig 


Inländervorrang Keiner Keiner 


Qualifikation Keine Anforderungen Keine Anforderungen 


Lohn- und Arbeitsbe-


dingungen 


Müssen orts- und branchenüb-


lich sein 


Keine Anforderungen 


Wohnung Keine Anforderungen Keine Anforderungen 


Besonderes Gesuch des Arbeitgebers 


Teilzeitarbeit möglich 


 


Finanzielle und betriebliche Vorausset-


zungen sowie eigenständige Existenz-


grundlage müssen vorhanden sein 


 



mailto:avp@sem.admin.ch

mailto:avp@sem.admin.ch
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4.2 Bewilligungserteilung 


Beim Schutzstatus «S» handelt es sich grundsätzlich um eine rückkehrorientierte Aufenthalts-


regelung. Trotzdem hat der Bundesrat entschieden, Schutzbedürftigen einen möglichst einfa-


chen Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewähren. 


Personen mit dem Status «S» brauchen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit eine behördliche 


Bewilligung, die Voraussetzungen für die Zulassung zur Erwerbstätigkeit richten sich nach 


dem AIG (Art. 75 AsylG). Für die Regelung der Erwerbstätigkeit mit dem nur für vorläufig Auf-


genommene, Flüchtlingen und Staatenlosen vorgesehenen Meldeverfahren (Art. 61 Abs. 2 


AsylG, SR 142.31; Art. 31 Abs. 3 und Art. 85a AIG, SR 142.20; Art. 65 VZAE, SR 142.201) 


besteht keine gesetzliche Grundlage.  


Der Bundesrat hat aber von seiner Möglichkeit, günstigere Bedingungen für die Aufnahme 


einer Erwerbstätigkeit durch Personen mit dem Status «S» zu erlassen, Gebrauch gemacht 


(vgl. Art. 75 Abs. 11 und 2 AsylG). Gemäss dem Bundesratsbeschluss vom 11. März 2022 


gehen Anpassungen in der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit 


(VZAE) einher: 


 Die Wartefrist von drei Monaten wird aufgehoben (Art. 53 Abs. 1 VZAE). Eine Erwerbs-


tätigkeit kann ab Gewährung des vorübergehenden Schutzes bewilligt werden. 


 Eine selbständige Erwerbstätigkeit kann ab Gewährung des vorübergehenden Schut-


zes bewilligt werden (Art. 53 Abs. 2 VZAE) 


 Der Stellenwechsel von Schutzbedürftigen kann bewilligt werden (Art. 64 Abs. 2 


VZAE) 


Die Bewilligungserteilung erfolgt durch die zuständigen kantonalen Behörden und das Gesuch 


ist durch den Arbeitgeber zu stellen.  


4.3 Bewilligung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit 


4.3.1 Zulassungsbedingungen 


Gemäss Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe l AIG kann bei der Bewilligungserteilung an Schutzbe-


dürftige von den regulären Zulassungsvoraussetzungen (Art. 18 – 29 AIG) abgewichen wer-


den.  


Die zuständigen kantonalen Behörden prüfen im Rahmen der Aufnahme einer unselbststän-


digen Erwerbstätigkeit nur die folgenden Zulassungsbedingungen (Art. 53 Abs.1 VZAE): 


 Es muss ein Gesuch des Arbeitgebers vorliegen (Art. 18 Bst. b AIG).  


 Die orts- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen (Art. 22 AIG) werden 


eingehalten und entsprechen der Qualifikation der Person und dem Stellenprofil. 


Aufgrund der ausserordentlichen Situation sollen die Gesuchsprüfungen durch die kantonalen 


Behörden möglichst wohlwollend und ohne grossen administrativen Aufwand erfolgen.  


 


                                                
1 Das Asylgesetz (AsylG) sieht für den Status der Schutzbedürftigen in Artikel 75 für den Zugang zur Erwerbstätigkeit eine War-


tefrist von drei Monaten vor, welche ab der Einreise gilt und in Bezug auf die Bewilligungsvoraussetzungen wird auf das Auslän-


der- und Integrationsgesetz (AIG, Art. 18 – 26a) verwiesen. 
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Zur Information 


Die Zulassung zur Erwerbstätigkeit von Personen mit Status «S» unterliegt nicht: 


 den Höchstzahlen, da es sich nicht um die Erteilung von Kurz- oder Aufenthaltsbewil-


ligung gemäss Artikel 19 und Artikel 20 AIG handelt.  


 der Vorrangprüfung, da Schutzbedürftige als inländische Arbeitskräfte gelten (Art. 21 


Abs. 2 Bst. e AIG).  


 einer Prüfung der persönlichen Voraussetzungen (Art. 23 AIG). Die Aufnahme einer 


Erwerbstätigkeit steht Schutzbedürftigen aller Qualifikationsstufen grundsätzlich offen. 


Für reglementierte Berufe wie bspw. Ärzte, ist den Gesuchsunterlagen die erforderli-


che Bewilligung zur Berufsausübung beizulegen. 


 einer Prüfung über das Vorhandensein einer bedarfsgerechten Wohnung (Art. 25 


AIG). 


 den Anforderungen für religiöse Betreuungspersonen und Lehrkräften für heimatliche 


Sprache und Kultur (Art. 26a AIG) 


 


4.3.2 Stellenwechsel 


Der Stellenwechsel von Schutzbedürftigen ist bewilligungspflichtig und kann bewilligt werden, 


wenn das Gesuch eines Arbeitgebers vorliegt und die orts- und branchenüblichen Lohn- und 


Arbeitsbedingungen eingehalten werden (Art. 64 Abs. 2 VZAE). 


4.3.3 Teilzeitarbeit 


Bewilligungen können auch für Teilzeitanstellungen erteilt werden. Schutzbedürftige sollen 


möglichst finanziell unabhängig sein.  


4.3.4 Berufslehre, Aus- und Weiterbildung 


Die Aus- oder Weiterbildung soll schutzbedürftigen Jugendlichen nach den gleichen Grund-


sätzen ermöglicht werden können wie die Bewilligung einer Erwerbstätigkeit. Eine Berufslehre 


und auch Betriebspraktika gelten grundsätzlich als unselbständige Erwerbstätigkeit (Art. 1a 


Abs. 2 VZAE).  


4.3.5 Personalverleih 


Ein Verleiher darf Drittstaatsangehörige in der Schweiz grundsätzlich nur beschäftigen, wenn 


diese sich bereits in der Schweiz aufhalten und zur Erwerbstätigkeit sowie zum Berufs- und 


Stellenwechsel berechtigt sind. Hingegen kann ein Verleiher in der Schweiz anwesende 


Schutzbedürftige beschäftigen, wenn die jeweiligen Voraussetzungen für eine Erwerbstätigkeit 


erfüllt sind und die zuständige Arbeitsmarktbehörde dazu die Bewilligung erteilt hat. 


4.4 Bewilligung einer selbständigen Erwerbstätigkeit 


4.4.1 Zulassungsbedingungen 


Die Bewilligung zur selbständigen Erwerbstätigkeit von Schutzbedürftigen ist möglich (Art. 53 


Abs. 2 VZAE).  


Die zuständigen kantonalen Behörden prüfen im Rahmen der Aufnahme einer selbstständigen 


Erwerbstätigkeit die folgenden Zulassungsbedingungen: 
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 Die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen sind erfüllt (Art. 19, 


Bst. b AIG). 


 Eine ausreichende, eigenständige Existenzgrundlage ist vorhanden (Art. 19, Bst. c 


AIG). 


Bei der Beurteilung der finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen sind die kantonalen 


Behörden angehalten der besonderen Situation der Schutzbedürftigen Rechnung zu tragen. 


Die Zulassung zur selbstständigen Erwerbstätigkeit von Personen mit Status «S» unterliegt 


nicht: 


 der Prüfung des gesamtwirtschaftlichen Interesses (Art. 19 Bst. a AIG),  


 der Prüfung der persönlichen Voraussetzungen (Art. 23 AIG) und  


 einer Prüfung über das Vorhandensein einer bedarfsgerechten Wohnung (Art. 25 


AIG). 


4.5 Home Office 


Tätigkeiten im Home Office für einen ausländischen Arbeitgeber (z.B. für den bisherigen Ar-


beitgeber im Heimatland) oder Weiterführung einer bestehenden selbstständigen Tätigkeit 


ohne Einfluss auf den schweizerischen Arbeitsmarkt gelten nicht als bewilligungspflichtige Er-


werbstätigkeiten. 


4.6 Umgang mit bestehenden befristeten Zulassungen und nach Ablauf der 


bestehenden Zulassungen 


Bereits bestehende befristete Zulassungen gemäss AIG werden auf Gesuch des Arbeitgebers 


hin gemäss den geltenden Bestimmungen verlängert (z.B. Einsatz für Schweizer Arbeitgeber 


mit befristeter Anstellung, Kurzaufenthaltsbewilligung L). Umwandlungen in Daueraufenthalte 


mit Aufenthaltsbewilligung B werden gemäss den regulären Zulassungsbedingungen geprüft.   


Bereits bestehende befristete Zulassungen gemäss AIG unter Abweichung der Zulassungs-


veraussetzungen (z.B. landwirtschaftliche Praktikanten, Betriebspraktikanten während dem 


Studium an ausländischen Hochschulen, Stagiaires, Musiker mit Kurzaufenthaltsbewilligung 


L) können auf Gesuch des Arbeitgebers hin bis zum Erreichen der maximal möglichen Anwe-


senheitsdauer verlängert werden. Grossmehrheitlich wird für diese Kategorie von Personen 


keine Umwandlung in einen Daueraufenthalt mit einer Aufenthaltsbewilligung B gemäss den 


regulären Zulassungsbedingungen möglich sein. Wo Personen (z.B. an ausländischen Hoch-


schulen immatrikulierte Studenten) in sichere Staaten zurückkehren können, besteht kein Be-


darf an einem Verbleib in der Schweiz. Andere können für sich den Schutzstatus «S» geltend 


machen und dann gemäss den unter Ziffer 4.1 – 4.5 ausgeführten Regelungen einer Erwerbs-


tätigkeit nachgehen. Für Personen die in der Schweiz bereits ein Praktikum abgeschlossen 


haben, kommen bei Weiterführung oder Neuaufnahme einer Erwerbstätigkeit als Schutzbe-


dürftige mit Status «S» die orts- und branchenüblichen Lohn- und Arbeitsbedingungen (Art. 


22) zu Anwendung. 


4.7 Verhältnis des Schutzstatus «S» zum ausländerrechtlichen Verfahren 


Die Erteilung des Schutzstatus «S» gilt als Anordnung einer Ersatzmassnahme gemäss Art. 


14 AsylG. Somit können Personen, die in der Schweiz um den Schutzstatus «S» ersuchen, 


bis zum Zeitpunkt der Erteilung des Schutzstatus «S», nur dann ein Verfahren um Erteilung 


einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, wenn ein Bewilligungsanspruch 
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besteht. Hängige ausländerrechtliche Verfahren werden mit dem Einreichen eines Gesuches 


für den Schutzstatus «S» gegenstandslos.  


Ab Erteilung des Schutzstatus «S» gelten bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in der Re-


gel die in Ziffer 4.1 – 4.5 ausgeführten Bestimmungen. 


Ausländerrechtliche Zulassungen zu einem Aufenthalt mit oder ohne Erwerbstätigkeit von uk-


rainischen Staatsangehörigen mit oder ohne Schutzstatus «S» sind jedoch weiterhin möglich, 


sofern die Bestimmungen gemäss AIG eingehalten werden.  


Drittstaatsangehörige, welche bisher ausländerrechtlich geregelt sind, aber die Anforderungen 


für den Schutzstatus «S» erfüllen, können, wenn sie es wollen diesen beantragen. 


4.8 Arbeitsmarktintegration 


Der Zugang zum Arbeitsmarkt für Personen mit Status «S» ist wie unter Kapitel 4 beschrieben 


sichergestellt. Gemäss Art. 58 Abs. 3 AIG haben Personen mit Status «S» grundsätzlich Zu-


gang zu bestehenden kantonalen beruflichen Integrationsmassnahmen. 


Der Schutzstatus «S» ist rückkehrorientiert. Gestützt auf Art. 58 Abs. 2 AIG und Art. 15 Abs. 1 


VintA wird die Integrationspauschale deshalb nur für Schutzbedürftige mit Aufenthaltsbewilli-


gung ausgerichtet. Für Schutzbedürftige ohne Aufenthaltsbewilligung wird bis zur Erteilung 


einer Aufenthaltsbewilligung keine Integrationspauschale vom Bund ausbezahlt. Schutzbe-


dürftige haben grundsätzlich Zugang zu den bestehenden Integrationsmassnahmen wie bei-


spielsweise Sprachkurse, die im Rahmen der KIP für verschiedene Zielgruppen angeboten 


werden.   


5 An die kantonalen Migrationsbehörden 


5.1 Ausweis S für Schutzbedürftige 


Personen die den Status «S» erhalten, wird ein Ausweis ohne Datenchip durch die kantonalen 


Behörden gestützt auf den Entscheid des SEM ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt im Kredit-


kartenformat als nicht biometrischer Ausweis. Die Karte ist in violett/blau gehalten. Das SEM 


kann zudem bestimmen, dass der Ausweis auch im Papierformat mit hellblauer Schutzhülle 


ausgegeben werden kann. 


Auf dem Ausweis in Kreditkartenformat sind das Gesichtsbild und die Unterschrift der Inhabe-


rin oder des Inhabers aufgebracht. Die Erfassung dieser Daten hat gemäss den Vorgaben zur 


Erfassung der biometrischen Daten zu erfolgen. 


Detaillierte Informationen zur Ausstellung des Aufenthaltstitels S in Zemis wurden bereits am 


11. März 2022 per E-Mail an die kantonalen Migrationsbehörden versendet. 


5.2 Familiennachzug für Schutzbedürftige 


Ehepartner, eingetragene Partner, minderjährige Kinder und andere enge Verwandte, welche 


zum Zeitpunkt der Flucht ganz oder teilweise unterstützt wurden, von Schutzbedürftigen er-


halten ebenfalls vorübergehenden Schutz. Befinden sich die genannten Personen im Ausland, 


bewilligt das SEM ihnen auf Gesuch hin die Einreise in die Schweiz, sofern keine besonderen 


Gründe dagegensprechen. Für ukrainische Staatsangehörige mit einem biometrischen Reise-


pass besteht die Möglichkeit der visumsfreien Einreise ohne vorgängiges Gesuch bei einer 


Schweizer Auslandvertretung und/oder beim kantonalen Migrationsamt. Andernfalls gilt das in 


Ziff. 3.3.2 beschriebene Verfahren bzw. analog die geltenden Bestimmungen bei asylrechtli-


chen Familienzusammenführungen. 
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5.3 Reisefreiheit Schutzbedürftige mit Ausweis S 


Personen, die gemäss Beschluss des Bundesrates vom 11. März 2022 den Status «S» erhal-


ten, können mit einem gültigen anerkannten Reisepass ohne Reisebewilligung ins Ausland 


reisen und in die Schweiz zurückkehren (Art. 9 Abs. 8 RDV). Personen, die gemäss Beschluss 


des Bundesrates vom 11. März 2022 den Status «S» erhalten, können mit einem gültigen 


anerkannten Reisepass ohne Reisebewilligung ins Ausland reisen und in die Schweiz zurück-


kehren (Art. 9 Abs. 8 RDV). Für die Rückkehr in die Schweiz ist somit kein Rückreisevisum 


erforderlich. Zu beachten sind die jeweiligen Einreisebestimmungen der Reisezielländer. Uk-


rainische Staatsangehörige mit biometrischem Pass können wie bisher jeweils während 90 


Tagen innerhalb von 180 Tagen visumfrei im Schengen-Raum reisen. Ein Ausweis S allein ist 


kein anerkanntes Reisedokument. Ukrainische Staatsangehörige mit nicht-biometrischen Päs-


sen sowie andere Drittstaatsangehörige sollen sich daher bitte vor der geplanten Auslandreise 


an die Konsulate der jeweiligen Reisezielländer wenden, um die Einreisebestimmungen abzu-


klären. 


6 Inkrafttreten 


Diese Weisung tritt per sofort in Kraft. Sie ergänzt und ersetzt ab diesem Zeitpunkt die voran-


gehenden Weisungen vom 11. März 2022 an die Grenzkontrollbehörden sowie die Mail vom 


25. Februar 2022 im Ukraine-Kontext. 


 


 
Freundliche Grüsse 
 
Staatssekretariat für Migration SEM 
 
 
 
 
Cornelia Lüthy 
Vize-Direktorin  
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Versand an: 


 Empfänger der Weisungen Visa 


 Empfänger der Weisungen Grenze 


 Empfänger der Weisungen I. Ausländerbereich 


 Empfänger der Weisungen III. Asylgesetz 


 Kantonale Migrationsämter 


 Kantonale Arbeitsämter 
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Anhang 1 


Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligungen der Ukraine 


Bisher sind folgende ukrainischen Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligungen bekannt: 


Permanent Residence Permit2 


Ausgestellt für Aufenthalte über 90 Tagen innerhalb von 180 Tagen mit einer Gültigkeit von 


einem Jahr. 


 


 


                                                
2 Vgl. ARKILA unter https://portal.ejpd.admin.ch/arkila/#AusweisPlace:1091993 sowie Про 
затвердження зразка, технічн... | від 25.04.2018 № 321 (rada.gov.ua), zur Verfügung gestellt von 
der Botschaft der Ukraine in der Schweiz 



https://portal.ejpd.admin.ch/arkila/#AusweisPlace:1091993

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2018-%D0%BF#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2018-%D0%BF#Text
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Temporary Residence Permit3  


Ausgestellt für Daueraufenthalte mit einer Gültigkeit von zehn Jahren. 


 


Refugee’s Document4 


 


 


                                                
3 Quelle: Про затвердження зразка, техн... | on April 25, 2018 № 322 (rada.gov.ua), zur Verfügung 
gestellt von der Botschaft der Ukraine in der Schweiz 
4 Vgl. ARKILA unter https://portal.ejpd.admin.ch/arkila/#AusweisPlace:1007180 



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-2018-%D0%BF?lang=en#Text

https://portal.ejpd.admin.ch/arkila/#AusweisPlace:1007180
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